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in dem betreffenden Lande keine Landesliste zugelassen ist, 
vorgeschlagen ist. Von der Gesamtzahl der Abgeordneten (§ 1 
Abs. 1) wird die Zahl der erfolgreichen Wahlkreisbewerber 
abgezogen, die in Satz 2 genannt oder von einer nach Absatz 6 
nicht zu berücksichtigenden Partei vorgeschlagen sind.

(2) Die nach Absatz 1 Satz 3 verbleibenden Sitze werden 
auf die Landeslisten auf der Grundlage der nach Absatz 1 
Sätze 1 und 2 zu berücksichtigenden Zweitstimmen wie folgt 
verteilt. Die Gesamtzahl der verbleibenden Sitze, verviel
facht mit der Zahl der Zweitstimmen, die eine Landesliste im 
Wahlgebiet erhalten hat, wird durch die Gesamtzahl der 
Zweitstimmen aller zu berücksichtigenden Landeslisten ge
teilt. Jede Landesliste erhält zunächst so viele Sitze, wie 
ganze Zahlen auf sie entfallen. Danach zu vergebende Sitze 
sind den Landeslisten in der Reihenfolge der höchsten Zah
lenbruchteile, die sich bei der Berechnung nach Satz 2 erge
ben, zuzuteilen. Bei gleichen Zahlenbruchteilen entscheidet 
das vom Bundeswahlleiter zu ziehende Los.

(3) Erhält bei der Verteilung der Sitze nach Absatz 2 eine 
Landesliste, auf die mehr als die Hälfte der Gesamtzahl der 
Zweitstimmen aller zu berücksichtigenden Landeslisten ent
fallen 1st, nicht mehr als die Hälfte der zu vergebenden Sitze, 
wird ihr von den nach Zahlenbruchteilen zu vergebenden 
Sitzen abweichend, von Absatz 2 Sätze 4 und 5 zunächst ein 
weiterer Sitz zugeteilt. Danach zu vergebende Sitze werden 
nach Absatz 2 Sätze 4 und 5 zugeteilt.

(4) Von der für jede Landesliste so ermittelten Abgeord
netenzahl wird die Zahl der von der Partei in den Wahlkrei
sen des Landes errungenen Sitze abgerechnet. Die restlichen 
Sitze werden aus der Landesliste in der dort festgelegten 
Reihenfolge besetzt. Bewerber, die in einem Wahlkreis ge
wählt sind, bleiben auf der Landesliste unberücksichtigt. Ent
fallen auf eine Landesliste mehr Sitze als Bewerber benannt 
sind, so bleiben diese Sitze unbesetzt. .

(5) In den Wahlkreisen errungene Sitze verbleiben einer 
Partei auch dann, wenn sie die nach den Absätzen 2 Und 3 er
mittelte Zahl übersteigen. In einem solchen Falle erhöht sich 
die Gesamtzahl der Sitze (§ 1 Abs. 1) um die Unterschiedszahl; 
eine erneute Berechnung nach den Absätzen 2 und 3 findet 
nicht statt.

(6) Bei Verteilung der Sitze auf die Landeslisten werden 
nur Parteien berücksichtigt, die mindestens 5 vom Hundert 
der im Wahlgebiet abgegebenen gültigen Zweitstimmen er
halten oder in mindestens drei Wahlkreisen einen Sitz errun
gen haben. Satz 1 findet auf die von Parteien nationaler Min
derheiten eingereichten Listen keine Anwendung.

§7
Listenverbindung

(1) Landeslisten derselben Partei gelten als verbunden, 
soweit nicht erklärt wird, daß eine oder mehrere beteiligte 
Landeslisten von der Listenverbindung ausgeschlossen sein 
sollen.

(2) Verbundene Listen gelten bei der Sitzverteilung im Ver
hältnis zu den übrigen Listen als eine Liste.

(3) Die auf eine Listenverbindung entfallenden Sitze wer
den auf die beteiligten Landeslisten entsprechend § 6 Abs. 2 
verteilt. § 6 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend.

Z w e i t e r  A b s c h n i t t  
Wahlorgane

§ 3
Gliederung der Wahlorgane

(1) Wahlorgane sind 
der Bundeswahlleiter und der Bundeswahlausschuß für das 
Wahlgebiet,

ein Landeswahlleiter und ein Landeswahlausschuß für jedes 
Land,
ein Kreiswahlleiter und ein Kreiswahlausschuß für jeden 
Wahlkreis,
ein Wahlvorsteher und ein Wahlvorstand für jeden Wahl
bezirk und
mindestens ein Wahlvorsteher und ein Wahlvorstand für 
jeden Wahlkreis zur Feststellung des Briefwahlergebnisses. 
Wieviel Briefwahlvorstände zu bilden sind, um das Ergebnis 
der Briefwahl noch am Wahltage feststellen zu können, be
stimmt der Kreiswahlleiter.

(2) Für mehrere benachbarte Wahlkreise kann ein gemein
samer Kreiswahlleiter bestellt und ein gemeinsamer Kreis
wahlausschuß gebildet werden; die Anordnung trifft der Lan
deswahlleiter.

(3) Zur Feststellung des Briefwahlergebnisses können Wahl
vorsteher und Wahlvorstände statt für jeden Wahlkreis für 
einzelne oder mehrere Gemeinden oder für jeden Kreis in
nerhalb des Wahlkreises eingesetzt werden; die Anordnung 
trifft die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle.

§9
Bildung der Wahlorgane

(1) Der Bundeswahlleiter und sein Stellvertreter werden 
vom Bundesminister des Innern, die Landeswahlleiter, Kreis
wahlleiter und Wahlvorsteher sowie ihre Stellvertreter von 
der Landesregierung oder der von ihr bestimmten Stelle er
nannt.

(2) Die Wahlausschüsse bestehen aus dem Wahlleiter als 
Vorsitzendem und sechs von ihm berufenen Wahlberechtigten 
als Beisitzern. Die Wahlvorstände bestehen aus dem Wahl
vorsteher als Vorsitzendem, seinem Stellvertreter und wei
teren drei bis fünf vom Wahlvorsteher berufenen Wahlbe
rechtigten als Beisitzern; die Landesregierung oder die von 
ihr bestimmte Stelle kann anordnen, daß
die Beisitzer des Wahlvorstandes von der Gemeindebehörde 
und die
Beisitzer des Wahlvorstandes zur Feststellung des Briefwahl
ergebnisses vom Kreiswahlleiter, im Falle einer Anordnung 
nach § 8 Abs. 3 von der Gemeindebehörde oder von der Kreis
verwaltungsbehörde
allein oder im Einvernehmen mit dem-Wahlvorsteher berufen 
werden. Bei Berufung der Beisitzer sind die in dem jeweiligen 
Bezirk vertretenen Parteien nach Möglichkeit zu berücksich
tigen.

(3) Niemand darf in mehr als einem Wahlorgan Mitglied 
sein. Wahlbewerber, Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge 
und stellvertretende Vertrauenspersonen dürfen nicht zu Mit
gliedern eines Wahlorgans bestellt werden.

§10

Tätigkeit der Wahlausschüsse und Wahlvorstände
Die Wahlausschüsse und Wahlvorstände verhandeln und 

entscheiden in öffentlicher Sitzung. Bei den Abstimmungen 
entscheidet Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. •
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§11

Ehrenämter

Die Beisitzer der Wahlausschüsse und die Mitglieder der 
Wahlvorstände üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Zur 
Übernahme dieses Ehrenamtes ist jeder Wahlberechtigte ver
pflichtet Das Ehrenamt darf nur aus wichtigem Grunde ab
gelehnt werden.


